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VORLAGE Nr. B-7-5941/26-LR

für die ö f f e n t l i c h e Sitzung

Beratungsfolge

Betr.: Gewährung von Zuschüssen aus der Gewinnausschüttung der
Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) Potsdam für das 2. Halbjahr 2026

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe von Zuwendungen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke für das zweite
Halbjahr 2026 aus der Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)
in Potsdam in Höhe von 85.057,18 EUR erfolgt an folgende Projekte:

Kreisausschuss 11.05.2026

Antragsteller Projektbezeichnung Zuwendung
[EUR]

TSV Empor Dahme

Freibadffest "Wasserbrücken" (Aerobic,
Beachvolleyball, Mitmachangebote,
Tauchen, Yoga, Wasserspiele) 3. bis 5.
Juli

3.500,00

TC Mahlow 1957 Anschaffung Linienset / Tennisplatz 425,00

Feuerwehrverein Malterhausen
Bewegungspark mit Spiel- und
Sportgeräten und Etablierung einer
Aktivgruppe mit Übungsleiter

4.843,89

SG 1910 Woltersdorf
Sicherung des Sportplatzes (neuer
Zaun)

11.900,00

SSC Ludwigsfelde
Anschaffung Musikbox - Sportgruppe
"Handicap kids"

551,25

SSC Ludwigsfelde
Sicherstellung Sportinfrastruktur
(Anschaffung Geräteschrank,
Transportwagen etc.)

712,31

Pferdesportverein Rangsdorf
8. Rangsdorfer Reitturnier
(15./16.08.26)

3.000,00

SV Blau - Weiß Dahlewitz Anschaffung Sanitärcontainer 17.500,00

VorOrtung e. V. – zeitgenössische
Kunst und Kultur im Kontext
(Genshagen - Ludwigsfelde)

Release: Ludwigsfelde erzählt –
Podcast aus Frauensicht

2.432,00
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Finanzielle Auswirkungen:

Luckenwalde, 30.04.2026

Wehlan

E-Werk Luckenwalde,
Performance Electrics gGmbH

Stadtbad Live! Sommerfest 9.900,00

GEDOK Brandenburg
Gemeinschaft der Künstlerinnen
und Kunstfördernden e. V.
(Rangsdorf)

Wechselspiel / Zukunftsatelier / Salon
Pour Ida

5.642,73

Heimatverein Jüterboger Land e.
V.

Jüterboger Fürstentag am 12.
September

10.000,00

Kreishandwerkerschaft Erlebnis Handwerk 10.800,00

FSV 63 Luckenwalde e. V. Luckenwalder Turmpokal 3.850,00

Gesamt 85.057,18

Haushaltsjahr: 2026

Ansatz: 85.057,18 EUR

Finanzierung durch:

Produktkonto: 573010531890

Bezeichnung des Produktkontos: MBS-Gewinnausschüttung

Konto-Ansatz:

noch verfügbare Mittel gesamt: 126.625,47 EUR
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Sachverhalt:

Auf Grundlage der Richtlinie des Landkreises Teltow-Fläming zur Gewährung von

Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke werden Maßnahmen und Projekte im Kreisgebiet

gefördert, die öffentliche, im Sinne des Steuerrechts gemeinnützige Zwecke laut § 52

Abgabenordnung erfüllen, insbesondere in den Bereichen Kultur und Sport, Soziales und

Jugend sowie gesellschaftliches Engagement wie Mobilitätszuschuss, Eigenanteil PfD und

Partnerschaften. Dabei sind die bereits in den Richtlinien des Landkreises zur Förderung der

Kultur und des Sports sowie Soziales und Jugend verankerten Förderziele maßgebend. Für

die einzelnen Förderbereiche stehen für 2026 insgesamt 426.000 EUR zur Verfügung.

Der Kreisausschuss hat mit Beschluss vom 24.11.2025 und 16.03.2026 bereits die Vergabe

von Förderungen gemeinnütziger Zwecke für das 1. Halbjahr 2026 aus der

Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam für die

Förderbereiche Kultur und Sport in Höhe von 78.317,35 EUR beschlossen. Für den Bereich

Kultur wurden 17.500,00 EUR und für den Bereich Sport 60.817,35 EUR gefördert.

Es liegen weitere förderfähige Anträge zur Förderung gemeinnütziger Zwecke für das 2.

Halbjahr 2026 aus der Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

in Potsdam für die Förderbereiche Kultur, Sport sowie Soziales und Jugend in Höhe von

85.057,18 EUR vor. Für den Bereich Kultur sind 27.974,73 EUR, für den Bereich Sport

46.282,45 EUR sowie Soziales und Jugend 10.800,00 EUR beantragt.

Die Prüfung der „Gemeinnützigkeit“ erfolgte nach Maßgabe des § 27 Abs. 5 BbgSpkG durch

das zuständige Fachamt für Kultur, Sport sowie Soziales und Jugend.

Die Antragsbearbeitung, Erteilung der Zuwendungsbescheide sowie Prüfung der

Verwendung ist in den jeweiligen Fachämtern gemäß der geltenden Förderrichtlinie

verankert. Die Ausreichung der Förderung für die betreffenden Anträge erfolgt entsprechend

dieser Beschlussfassung des Kreisausschusses aus dem Konto der MBS-

Ausschüttungsmittel.

Der Kreisausschuss beschließt die Vergabe der Mittel aus der MBS-Ausschüttung für die

gemeinnützigen Projekte aus den Bereichen Kultur, Sport sowie Jugend und Soziales.


